
Mit freundlichen Grüßen

Dipl.-Ing. agr. Jürgen Lange
Steuerberater

Sehr geehrte Damen und Herren,

wer für die Anschaffung oder Herstellung einer vermieteten Immobilie ein 
Darlehen aufgenommen hat, kann die Zinsen als Werbungskosten bei den 
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung geltend machen. Dies ist nunmehr 
auch nach einem Verkauf möglich, wenn der Veräußerungserlös einer solchen 
Immobilie nicht zur Ablösung der Verbindlichkeiten ausreicht.

Zum Jahresende werden besonders viele Geschenke an Geschäftsfreunde 
gemacht. Um die Aufwendungen als Betriebsausgaben abziehen zu können, 
müssen nicht nur Grenzen und Aufzeichnungspflichten beachtet werden. Bei 
größeren Geschenken muss der Empfänger ggf. informiert werden. Eine 
Abstimmung mit dem Steuerberater über die Handhabung empfiehlt sich.

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Blitzlicht-Ausgabe oder zu anderen 
Themen? Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.

11 / 2012

Arbeitgeber/Arbeitnehmer

Befristung des Urlaubsabgeltungs-
anspruchs
Der Erholungsurlaub muss im laufen-
den Kalenderjahr gewährt und genom-
men werden. Eine Übertragung des 
Urlaubs auf das nächste Kalenderjahr 
ist nur statthaft, wenn dringende be-
triebliche oder in der Person des Ar-
beitnehmers liegende Gründe dies 
rechtfertigen. Im Fall der Übertragung 
muss der Urlaub in den ersten drei 
Monaten des folgenden Kalenderjah-
res gewährt und genommen werden. 
Diese Befristung galt nach bisheriger 
Rechtsprechung grundsätzlich auch 
für den Anspruch auf Abgeltung des 
Urlaubs, weil der Abgeltungsanspruch 
als Ersatz (Surrogat) für den wegen der 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

1 Für den abgelaufenen Monat.
2 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristver- 

längerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljah-
reszahlern mit Dauerfristverlängerung für das  
vorangegangene Kalendervierteljahr.

3 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristver- 
längerung für den vorletzten Monat.

4 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueran-
meldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des 
dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf 
elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 
10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der 
nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der 
Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszu-
schläge erhoben. Eine Überweisung muss so früh-
zeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto 
des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

5 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die 
Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen 
eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

6 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungs-
beiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bank-
arbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. 
Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich 
das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen 
gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitrags-
nachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei 
Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 26.11./19.12.2012) 
an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. 
Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte 
erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa  
10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftrag-
ten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere,  
wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen 
Tag nach Feiertagen fällt.

Termine Steuern / Sozialversicherung November / Dezember 2012

Steuerart Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer,  
Solidaritätszuschlag 1 12.11.2012 10.12.2012 

Umsatzsteuer 12.11.2012 2 10.12.2012 3 

Einkommensteuer, Kirchensteuer,  
Solidaritätszuschlag

Entfällt 10.12.2012 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag Entfällt 10.12.2012 

Ende der Schonfrist Überweisung 4  
obiger Steuerarten  
bei Zahlung durch: Scheck 5

15.11.2012 13.12.2012 

09.11.2012 07.12.2012 

Gewerbesteuer 15.11.2012 Entfällt

Grundsteuer 15.11.2012 Entfällt

Ende der Schonfrist Überweisung 5  
obiger Steuerarten  
bei Zahlung durch: Scheck 5

19.11.2012 Entfällt

12.11.2012 Entfällt

Sozialversicherung 6 28.11.2012 21.12.2012

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag 

Seit dem 01.01.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie 
der darauf entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich 
mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den An-
teilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.



nicht mehr realisierbaren Urlaubsan-
spruch verstanden wurde. Dieser An-
spruch ist allerdings dann nicht wie der 
Urlaubsanspruch befristet, wenn der 
Arbeitnehmer über den Übertragungs-
zeitraum hinaus arbeitsunfähig ist.
 Der gesetzliche Urlaubsabgeltungs-
anspruch unterfällt als reiner Geldan-
spruch unabhängig von der Arbeits-
unfähigkeit oder Arbeitsfähigkeit des 
Arbeitnehmers nicht dem Fristenre-
gime des Bundesurlaubsgesetzes. Die 
Abgeltung ist daher nicht im laufenden 
Urlaubsjahr geltend zu machen. Sach-
liche Gründe dafür, warum für einen 
arbeitsfähigen Arbeitnehmer nach  
Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses andere Regeln für den Verfall des 
Urlaubsabgeltungsanspruchs gelten 
sollen als für einen arbeitsunfähigen 
Arbeitnehmer, bestehen nicht. 
 Das Bundesarbeitsgericht hält da-
her auch für den Fall, dass der Arbeit-
nehmer arbeitsfähig ist, an der Surro-
gatstheorie nicht mehr fest.

Prüfungszeitraum für  
Betriebsrentenanpassung
Arbeitgeber, die ihren Arbeitnehmern 
betriebliche Altersrenten gewähren, 
sind gesetzlich verpflichtet, alle drei 
Jahre zu prüfen, ob die laufenden 
Leistungen wegen eines möglichen 
Kaufkraftverlusts angepasst werden 
müssen. Dies dient dem Erhalt des 
wirtschaftlichen Werts der den Arbeit-
nehmern zugesagten Versorgungsleis-
tungen. Dabei wird der Kaufkraftverlust 
ab dem Zeitpunkt des Rentenbeginns 
berechnet. Der so ermittelte Anpas-
sungsbedarf wird dann allerdings noch 

durch die Nettolohnentwicklung der ak-
tiven Arbeitnehmer begrenzt. Soweit 
die Entwicklung der Nettoverdienste 
der aktiven Arbeitnehmer hinter dem 
Kaufkraftverlust zurückbleibt, müssen 
sich auch die Betriebsrentner mit ei-
ner entsprechend geringeren Renten-
erhöhung begnügen. Damit wird das 
Versorgungsniveau in demselben Um-
fang aufrecht erhalten wie das Einkom-
mensniveau der Aktiven.
 Bei der Berechnung des Anpas-
sungsbedarfs und dieser sog. real-
lohnbezogenen Obergrenze müssen 
die Arbeitgeber allerdings einheitlich 
verfahren, indem sie gleiche Zeiträume 
zugrunde legen.
 Da die reallohnbezogene Obergren-
ze ebenso wie der Anpassungsbedarf 
die Belange der Versorgungsempfän-
ger betrifft, gilt derselbe Prüfungszeit-
raum. Dieser reicht vom individuellen 
Rentenbeginn bis zum aktuellen Anpas-
sungsstichtag. Hiervon war der Arbeit-
geber in dem vom Bundesarbeitsge-
richt entschiedenen Fall abgewichen, 
denn er hatte seinen Berechnungen 
nicht den individuellen Rentenbeginn 
des Arbeitnehmers, sondern einen kür-
zeren Berechnungszeitraum zugrunde 
gelegt. Unter Verwendung des rich-
tigen Prüfungszeitraums ergab sich, 
dass er dem Arbeitnehmer monatlich 
rund 100,00 € brutto mehr zu zahlen 
hatte.

Unternehmer/Beteiligungen

Rückstellungen wegen zukünftiger 
Außenprüfungen bei Großbetrieben
Unternehmen, die der Außenprüfung 
(Betriebsprüfung) unterliegen, wer-
den in die Größenklassen Großbetrie-
be, Mittelbetriebe, Kleinbetriebe und 
Kleinstbetriebe eingeordnet. Bei Groß-
betrieben soll der Prüfungszeitraum an 
den vorhergehenden Prüfungszeitraum 
anschließen (sog. Anschlussprüfung).
 Das Finanzgericht Baden-Württem-
berg hatte im Jahr 2010 entschieden, 
dass bei Großbetrieben die Bildung ei-
ner Rückstellung für die Kosten einer 
zukünftigen Betriebsprüfung zulässig 
ist. Zu erfassen sind die auf den Prü-

fer entfallenden Sachkosten und die 
Personal- und Sachkosten für die An-
sprechpartner des Prüfers während 
der Prüfung. Die überwiegende Wahr-
scheinlichkeit, dass eine Betriebsprü-
fung stattfindet, reicht zur Bildung der 
Rückstellung aus. Bei einem als Groß-
betrieb eingestuften Unternehmen be-
steht diese hinreichende Wahrschein-
lichkeit. Eine absolute Sicherheit der 
Durchführung der Betriebsprüfung ist 
nicht erforderlich.
 Diese Entscheidung hat der Bun-
desfinanzhof bestätigt und die Revisi-
on des Finanzamts zurückgewiesen.

Hinweis:
Bei Klein- und Mittelbetrieben be-
steht keine überwiegende Wahr-
scheinlichkeit, dass für vorange-
gangene Wirtschaftsjahre eine 
Außenprüfung erfolgt. Für diese 
Unternehmen ist die Außenprü-
fung erst dann wahrscheinlich, 
wenn eine Prüfungsanordnung vor 
dem Bilanzstichtag vorliegt.

Jahresabschluss 2011 muss bis zum 
31.12.2012 veröffentlicht werden
Für Geschäftsjahre, die nach dem 
31.12.2010 begonnen hatten, endet 
am 31.12.2012 die Frist zur Veröffentli-
chung des Jahresabschlusses z. B. ei-
ner GmbH oder einer GmbH & Co. KG. 
Bis zu diesem Stichtag müssen diese 
Unternehmen ihren Jahresabschluss 
2011 beim elektronischen Bundesan-
zeiger einreichen.
 Kapitalgesellschaften müssen 
nach Inkrafttreten des Gesetzes über 
elektronische Handelsregister und 
Genossenschaftsregister sowie das 
Unternehmensregister (EHUG) mit 
Ordnungsgeldern rechnen, wenn sie 
ihre Jahresabschlüsse nicht einrei-
chen.
 Das Bundesamt für Justiz wird die 
Kapitalgesellschaften und auch die 
GmbH & Co. KGn von Amts wegen 
auffordern, den Jahresabschluss für 
nach dem 31.12.2010 begonnene Ge-
schäftsjahre innerhalb von sechs Wo-
chen einzureichen und ein Ordnungs-
geld androhen. Mit der Anforderung 



ist gleichzeitig eine Mahngebühr fällig, 
die auch nach verspäteter Einreichung 
nicht erlassen bzw. angerechnet wird.
Das Ordnungsgeld beträgt bei erst-
maligem Nichtnachkommen der Veröf-
fentlichung mindestens 2.500 €. Wenn 
nicht veröffentlicht wird, kann es mehr-
fach festgesetzt werden und bis zu 
25.000 € betragen.

Gewinnausschüttungen von  
steuerbefreiter Kapitalgesellschaft 
an beteiligte Kapitalgesellschaft 
unterliegen der Gewerbesteuer
Gewinnausschüttungen, die eine Ka-
pitalgesellschaft von einer anderen 
Kapitalgesellschaft erhält, sind zu 95 % 
körperschaftsteuer- und gewerbesteu-
erfrei. Ist die ausschüttende Kapitalge-
sellschaft aber nach den Vorschriften 
des Gewerbesteuergesetzes steuerbe-
freit, sind die Ausschüttungen bei der 
Gewerbesteuerfestsetzung dem kör-
perschaftsteuerpflichtigen Einkommen 
hinzuzurechnen. Das sog. Schachtel-
privileg, wonach Gewinnausschüttun-
gen von Kapitalgesellschaften, an der 
eine Beteiligung von mindestens 15 % 
besteht, nicht der Gewerbesteuer un-
terliegen, gilt nur für Ausschüttungen 
von nicht steuerbefreiten Kapitalgesell-
schaften.
(Quelle: Beschluss des Bundesfinanz-
hofs)

Erbschaftsteuer

Steuerschulden des Erblassers  
für das Todesjahr sind  
Nachlassverbindlichkeiten
Die auf den Erben entsprechend seiner 
Erbquote entfallenden Abschlusszah-
lungen für die vom Erblasser herrüh-
rende Einkommensteuer des Todesjah-
res, einschließlich Kirchensteuer und 
Solidaritätszuschlag, sind als Nachlass-
verbindlichkeiten abzugsfähig.

Geschenke an Geschäftsfreunde
Zum Jahresende ist es üblich, Ge-
schenke an Geschäftsfreunde zu 
verteilen. Deshalb sind für den Ab-
zug dieser Aufwendungen als Be-
triebsausgaben die nachfolgenden 
Punkte von großer Bedeutung:
�� Geschenke an Geschäftsfreun-

de sind nur bis zu einem Wert von 
35 € netto ohne Umsatzsteuer pro 
Jahr und pro Empfänger abzugsfä-
hig.
�� Nichtabziehbare Vorsteuer 

(z. B. bei Versicherungsvertretern, 
Ärzten) ist in die Ermittlung der 
Wertgrenze mit einzubeziehen. In 
diesen Fällen darf der Bruttobe-
trag (inklusive Umsatzsteuer) nicht 
mehr als 35 € betragen.
�� Es muss eine ordnungsgemäße 

Rechnung vorhanden sein, auf der 
der Name des Empfängers ver-
merkt ist. Bei Rechnungen mit vie-
len Positionen sollte eine gesonder-
te Geschenkeliste mit den Namen 
der Empfänger sowie der Art und 
der Betragshöhe des Geschenks 
gefertigt werden.
�� Schließlich müssen diese Auf-

wendungen auf ein besonderes 
Konto der Buchführung „Geschen-
ke an Geschäftsfreunde“, getrennt 
von allen anderen Kosten, gebucht 
werden.
 Überschreitet die Wertgrenze 
sämtlicher Geschenke pro Person 
und pro Wirtschaftsjahr den Betrag 
von 35 € oder werden die formellen 
Voraussetzungen nicht beachtet, 
sind die Geschenke an diese Perso-
nen insgesamt nicht abzugsfähig. 
Außerdem unterliegt der nichtab-
zugsfähige Nettobetrag dann noch 
der Umsatzsteuer.

 Kranzspenden und Zugaben sind 
keine Geschenke und dürfen des-
halb auch nicht auf das Konto „Ge-
schenke an Geschäftsfreunde“ 
gebucht werden. In diesen Fällen 
sollte ein Konto „Kranzspenden 
und Zugaben“ eingerichtet werden.

Hinweis:
Unternehmer haben bei betrieblich 
veranlassten Sachzuwendungen 
und Geschenken die Möglichkeit, 
eine Pauschalsteuer von 30 % zu 
leisten. Um bei hohen Sachzuwen-
dungen eine Besteuerung mit dem 
individuellen Steuersatz des Emp-
fängers zu gewährleisten, ist die 
Pauschalierung ausgeschlossen, 
soweit die Aufwendungen je Emp-
fänger und Wirtschaftsjahr oder je 
Einzelzuwendung 10.000 € über-
steigen. Die Zuwendungen sind 
weiterhin aufzuzeichnen, auch um 
diese Grenze prüfen zu können.
 Als Folge der Pauschalversteu-
erung durch den Zuwendenden 
muss der Empfänger die Zuwen-
dung nicht versteuern. In einem 
koordinierten Ländererlass hat die 
Finanzverwaltung zur Anwendung 
dieser Regelung Stellung genom-
men. Danach ist u. a. Folgendes zu 
beachten:
�� Grundsätzlich ist das Wahlrecht 

zur Anwendung der Pauschalierung 
der Einkommensteuer für alle in-
nerhalb eines Wirtschaftsjahres ge-
währten Zuwendungen einheitlich 
auszuüben. Es ist jedoch zulässig, 
die Pauschalierung jeweils geson-
dert für Zuwendungen an Dritte 
(z.  B. Geschäftsfreunde und deren 
Arbeitnehmer) und an eigene Ar-
beitnehmer anzuwenden.
�� Streuwerbeartikel (Sachzuwen-

dungen bis 10 €) müssen nicht in 
die Bemessungsgrundlage der Pau-
schalierung einbezogen werden, 
werden also nicht besteuert.
�� Bei der Prüfung, ob Aufwen-

dungen für Geschenke an einen 
Nichtarbeitnehmer die Freigren-
ze von 35 € pro Wirtschaftsjahr 
übersteigen, ist die übernommene 

Steuer nicht mit einzubeziehen. Die 
Abziehbarkeit der Pauschalsteuer 
als Betriebsausgabe richtet sich da-
nach, ob die Aufwendungen für die 
Zuwendung als Betriebsausgabe 
abziehbar sind.
�� Der Unternehmer muss den Zu-

wendungsempfänger darüber infor-
mieren, dass er die Pauschalierung 
anwendet. Eine besondere Form 
ist dafür nicht vorgeschrieben.
 Wegen der Kompliziertheit der 
Vorschrift sollte in Einzelfällen der 
Steuerberater gefragt werden.



Impressum

Herausgeber und Druck: DATEV eG, 90329 Nürnberg

Herausgeber und Redaktion: Deutsches Steuerberater- 
 institut e.V., Littenstraße 10, 10179 Berlin

Diese fachlichen Informationen können den zugrunde-
liegenden Sachverhalt oftmals nur verkürzt wiedergeben 
und ersetzen daher nicht eine individuelle Beratung durch 
Ihren Steuerberater.

Dieser Informationsbrief ist urheberrechtlich geschützt. 
Jede vom Urheberrecht nicht ausdrücklich zugelassene 
Verwertung bedarf der schriftlichen Zustimmung der 
Herausgeber.

dings, dass der Beschenkte gegenüber 
dem Schenker nicht berechtigt ist, über 
die übertragenen Anteile frei zu verfü-
gen.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Grundstückseigentümer,  
Vermieter, Mieter

Mietermodernisierungen  
verbessern Wohnwert  
einer Wohnung
Der Bundesgerichtshof hat entschie-
den, dass vom Mieter rechtmäßig 
durchgeführte Modernisierungen bei 
der Frage, ob eine später vom Vermie-
ter durchgeführte Baumaßnahme eine 
Wohnwertverbesserung darstellt, be-
rücksichtigt werden müssen.
 In dem vom Gericht entschiedenen 
Fall wurde die Wohnung ursprünglich 
mit Kohleöfen beheizt. Der Rechts-
vorgänger des aktuellen Vermieters 
erlaubte dem damaligen Mieter, die 
Ofenheizung auf eigene Kosten durch 
eine Gasetagenheizung zu ersetzen. 
Bei der späteren Neuvermietung zahlte 
der neue Mieter an seinen Vorgänger 
eine Ablösesumme für die Heizung. 
Der aktuelle Vermieter forderte später 
den Mieter auf, den Anschluss der 
Wohnung an die nun vorhandene Gas-
zentralheizung zu dulden. Er begrün-
dete dies mit einer Energieeinsparung 
und einer Wohnwertverbesserung ge-
genüber dem ursprünglichen Zustand 
der Wohnung. Zudem kündigte er eine 
Mieterhöhung an. Der Mieter stimmte 
der Modernisierung nicht zu.
 In seiner Entscheidung stellt das 
Gericht darauf ab, dass es bei der Be-
urteilung der Modernisierung auf den 
gegenwärtigen und nicht auf den vom 
Vermieter ursprünglich zur Verfügung 
gestellten Zustand der Wohnung an-
kommt. Lediglich vom Mieter vertrags-
widrig vorgenommene bauliche Ver-
änderungen blieben unberücksichtigt. 
Ein Vermieter verhielte sich nämlich 
widersprüchlich, wenn er einerseits 
dem Mieter erlaube, auf eigene Kosten 
eine Modernisierung durchzuführen, 
aber andererseits diese rechtmäßigen 
Maßnahmen bei einer späteren Mo-

dernisierung unberücksichtigt lassen 
will. Vermieter sollten vor jeder Zustim-
mung zur Mietmodernisierung durch 
ihre Mieter bedenken, welche Investi-
tionen sie selbst künftig tätigen wollen.

Nachträgliche Schuldzinsen bei  
den Einkünften aus Vermietung  
und Verpachtung
Der Bundesfinanzhof hält an seiner 
bisherigen Rechtsprechung zur be-
schränkten Abziehbarkeit von Schuld-
zinsen bei den Einkünften aus Vermie-
tung und Verpachtung nicht mehr fest.
Schuldzinsen für Darlehen, die ur-
sprünglich zur Finanzierung von An-
schaffungs- oder Herstellungskosten 
einer zur Vermietung bestimmten Im-
mobilie aufgenommen wurden, kön-
nen auch nach Veräußerung der Im-
mobilie als nachträgliche Schuldzinsen 
abgezogen werden. Voraussetzung ist, 
dass der Veräußerungserlös nicht aus-
reicht, um die Darlehensverbindlichkei-
ten zu tilgen.

 Bei einer Zusammenveranlagung 
von im selben Jahr verstorbenen Ehe-
gatten sind Abschlusszahlungen für 
das Todesjahr aufzuteilen und als Nach-
lassverbindlichkeiten beim jeweiligen 
Erbe abzugsfähig.
 Die Steuerschulden müssen eine 
wirtschaftliche Belastung sein.
 Verwirklicht der Erbe selbst ein-
kommensteuerrelevante Tatbestände, 
z. B. beim Zufluss nachträglicher Ein-
nahmen aus einer ehemaligen Tätig-
keit des Erblassers, sind die darauf 
entfallenden Einkommensteuerzah-
lungen des Erben keine Nachlassver-
bindlichkeiten.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Mittelbare Schenkung des Erlöses 
aus dem Verkauf übertragener  
Gesellschaftsanteile
Für die Annahme einer Schenkung 
ist es nicht erforderlich, dass „Ent-
reicherungsgegenstand“ und „Berei-
cherungsgegenstand“ identisch sind. 
Dieses kommt bei einer mittelbaren 
Grundstücksschenkung vor, bei der 
der Schenker Geld mit der Auflage 
verschenkt, dass der Beschenkte mit 
dem Geld ein bestimmtes Grundstück 
erwerben muss. Schenkungsgegen-
stand ist dann das Grundstück. Eine 
mittelbare Schenkung kommt aber 
auch bei der Übertragung von Gesell-
schaftsanteilen in Betracht. Werden 
Gesellschaftsanteile geschenkt, deren 
Verkauf bereits geplant und mit dem 
Erwerber weit gehend ausgehandelt 
ist, sind nicht die Anteile, sondern der 
Erlös aus dem Verkauf Gegenstand der 
Schenkung. Voraussetzung ist aller-


